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Ein Informationsblatt des 
Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches SVGW 
Société Suisse de l'industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

Sicherheitsabstände einhalten 
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Leitungen prüfen 

Bei maschinellen Tiefbau 
arbeiten sollte der Sicher 
heitsabstand von 50 cm zu 
Gasleitungen nicht unter 
schritten werden, andern 
falls ist auf Handaushub 
umzustellen. 

Freigelegte Gasleitungen 
sind vor dem Eindecken 
durch die zuständige Gas 
versorgung mittels einer 
Sichtprüfung auf Beschädi 
gungen zu kontrollieren. 

ln einem Schadensfall sind in Abhängigkeit der 
vorliegenden Situation Sofortmassnahmen (Um 
gebung der Schadensstelle absperren, Zünd 
quellen entfernen etc.) zu treffen und die not 
wendigen Stellen (wie Gasversorgung, Polizei, 
Feuerwehr, Sanität etc.) unverzüglich zu be 
nachrichtigen. 
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Informationen über 

Bauarbeiten im Bereich 
von Gasleitungen 

Die Informationen richten sich an: 
Planer, Bauverwaltungen, 

Tiefbauämter, Bauunternehmungen, 
Gartenbauunternehmungen, 

Zirkusunternehmen und Festzeltbetreiber 
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Bauarbeiten (Tiefbau-, Gartenbauarbeiten usw.) 
in der Nähe von Gastransport- und Hausan 
schlussleitungen erfordern besondere Aufmerk 
samkeit und Sorgfalt. 

Dies gilt nicht nur für Baggerarbeiten, sondern 
auch für den Einsatz von Rammen, Bodenrake 
ten, Bohrarbeiten sowie für das Einschlagen von 
Pfählen, maschinell oder von Hand (gemäss 
SVGW-Richtlinien G2 für Gasleitungen, Bau 
arbeitenverordnung [BauAV, SR 832.311.141] 
sowie SUVA-Merkblatt Nr. 2037.d). 

Dieses Faltblatt soll Hinweise darüber geben, 
wie mit der Einhaltung von wenigen Sicherheits 
massnahmen den häufigsten Schadensfällen 
vorgebeugt werden kann. 

Informationen einholen 

ln der Planungsphase 
und vor Baubeginn sind 
bei der zuständigen Gas 
versorgung Informatio 
nen über die Lage der 
Gasleitungen einzuholen. 

Bauvorhaben absprechen 

Das Bauvorhaben und die 
Sicherheitsbestimmun 
gen sind durch den Pla 
ner mit der zuständigen 
Gasversorgung abzustim 
men. 

Baubeginn melden 

Der Baubeginn ist der 
zuständigen Gasversor 
gung rechtzeitig zu mel 
den. Diese legt mit dem 
Ausführenden die Sicher 
heitsmassnahmen fest. 

Leitungslage markieren 

Bevor mit Grab-, Bohr-, 
Ramm- und ähnlichen Ar 
beiten begonnen werden 
kann, ist die Lage der 
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sondieren (von Hand). 


